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IV. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung 
von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wedel 
(Feuerwehrgebührensatzung) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Wedel beschließt: 
 

a) Die von der Verwaltung aufgestellte Kalkulation auf der Grundlage von § 6 
Kommunalabgabengesetz (KAG). Sie ist als Anlage beigefügt. 
 

b) Die in der Anlage beigefügte  IV. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die 
Erhebung von Gebühren und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wedel 
(Feuerwehrgebührensatzung) 
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Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
Die Erhebung von Feuerwehrgebühren bedient das Handlungsfeld 8 „finanzielle 
Handlungsfähigkeit“. 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Gem. § 29 Abs.1 Brandschutzgesetz (BrSchG) ist der Einsatz der öffentlichen Feuerwehren bei 
Bränden und Rauchwarnmeldereinsätzen sowie der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die 
durch Naturereignisse verursacht werden, gebührenfrei. Für alle anderen Einsätze kann der Träger 
der Feuerwehr Gebühren erheben.  
 
Von der Gebührenfreiheit nach § 29 Abs. 1 BrSchG sind folgende Einsätze gem. § 29 Abs. 2 BrSchG 
ausgenommen: 
1. die vorsätzliche Verursachung von Gefahr oder Schaden, 
2. die vorsätzliche grundlose Alarmierung der Feuerwehr, 
3. der Fehlalarm einer Brandmeldeanlage, 
4. bei einer bestehenden Gefährdungshaftung, 
5. bei einer gegenwärtigen Gefahr, die durch den Betrieb eines Kraft-, Luft-, Schienen- oder 
Wasserfahrzeuges entstanden ist und 
6. die Aufwendungen für Sonderlöschmittel bei Bränden in Gewerbe- und Industriebetrieben. 
 
Dem entsprechend erhebt die Stadt Wedel seit 2003 Feuerwehrgebühren, zuletzt auf der Grundlage 
der Feuerwehrgebührensatzung vom 26.5.2010, in der Fassung der III. Nachtragssatzung vom 
15.12.2017.   
 
Gem. § 6 Abs. 2 KAG sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden, dass sie die erforderlichen 
Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung decken. Die Kosten 
sind, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. D.h., es ist eine Kalkulation zu 
erstellen, die als Grundlage für die Berechnung der Gebühren herangezogen wird.. Sie ist 
regelmäßig zu erneuern. Der hier vorliegenden Kalkulation liegen die Kosten der Jahre 2020 bis 
2022 zugrunde. 
 
Für die Kalkulation der Feuerwehrgebühren gilt eine Besonderheit: 
Nach § 2 BrSchG hat die Gemeinde eine angemessene leistungsfähige öffentliche Feuerwehr zu 
unterhalten, bzw. vorzuhalten. Die Vorhaltekosten umfassen die durch das Vorhalten der 
Einsatzbereitschaft außerhalb der unentgeltlichen und gebührenpflichtigen Einsätze anfallenden 
Kosten für Personal, Betriebsmittel und Fahrzeuge, vgl. Thiem/Böttcher in KAG-Kom, § 6 KAG, Rn. 
325.  
 
Die Kosten für unentgeltliche Einsätze und Vorhalteleistungen für gesetzliche Aufgaben der 
Feuerwehr sind nicht auf diejenigen umzulegen, die gebührenpflichtige Leistungen in Anspruch 
nehmen. Insoweit werden nur die speziellen einsatzbedingten Kosten umgelegt, vgl. Kom. BrSchG 
Mücke / Schütt, § 29, Rn. 8.2.3. 
 
Die Kosten für die Bereitstellung der Feuerwehr, die sog. Vorhaltekosten verbleiben demnach beim 
Träger der Feuerwehr.   
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Eine Neukalkulation war überfällig und daher zwingend erforderlich. Es haben sich teils sehr 
deutliche Erhöhungen der Gebühren ergeben. Diese Erhöhungen haben mehrere Gründe: 
 

1. Kosten für Betriebsmittel, Wartungen und Personal haben sich erhöht. 



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/031 

2. Fahrzeuge sind teurer geworden, was die zu berücksichtigenden Abschreibungen und 
kalkulatorischen Zinsen erhöht. 

3. Die Personalkosten für die Gerätewartung haben sich erhöht, da für eine 24/7 Bereitschaft 2 
zusätzliche Stellen im Kalkulationszeitraum eingerichtet werden mussten. 

4. Der Ausgleich der Kostenunterdeckung im Betrachtungszeitraum 2020-2022 führt zu einer 
weiteren Erhöhung der ansatzfähigen Kosten.  

 
 
Der Satzungsgeber hat bei der Wahl und Ausgestaltung des Abgabenmaßstabs grundsätzlich 
Ermessen, solange der Gleichberechtigungsgrundsatz durch das Vorliegen sachlicher Gründe 
berücksichtigt wird. So ist es wegen des Gegenleistungscharakters von Benutzungsgebühren 
sachgerecht, wenn der Gebührenmaßstab an Kriterien anknüpft, die Rückschlüsse auf den Umfang 
der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ermöglichen, vgl. KAG Kom. Habermann / Arndt, 
§ 2, 2.1.4.1. 
 
Bei der Berechnung der einzelnen Gebührenfälle bzw. Fahrzeuge wurde der Kostenanteil in enger 
Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Wedel betrachtet. Hierbei wurde insbesondere der 
Anteil für Übungen und Ausbildungen an bzw. mit den einzelnen Fahrzeugen/ Geräten 
berücksichtigt und von den ansatzfähigen Kosten abgegrenzt.  
 
  

 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Auch wenn § 29 Abs. 2 BrSchG eine Kann-Regelung ist, kann auf die Erhebung von 
Feuerwehrgebühren nicht verzichtet werden, denn die Kommunen sind dazu verpflichtet, ihre 
Einnahmen zunächst durch die Erhebung von Gebühren und Beiträgen zu erzielen, §§ 6, 8 KAG 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge* 30.000 38.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/031 

 

 
Anlage/n 
 

1 Anl. 1 BAB1-Gebührenkalkulation_Feuerwehr_2024-01-10 
2 Anl. 2BAB2-Gebührenkalkulation_Feuerwehr_2024-01-10 
3 Anl. 3 Kalkulation, Abgrenzug von Aufwendungen.docx 
4 Anl. 4 Kalkulation Zusammenfassung gleichartiger Fahrzeuge.docx 
5 Anl. 5 Gegenüberstellung Feuerwehrgebühren alt und neu.docx 
6 IV. Nachtragssatzung.docx 

 



EINNAHMEN Erträge Erträge Erträge
Konto Bezeichnung 2020 2021 2022
4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel -  €                      -  €                      1.092,93 €            364,31 €               
4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 22.743,17 €          23.244,38 €          20.025,38 €          22.004,31 €          
4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) 9.187,34 €            9.245,57 €            4.732,92 €            7.721,94 €            
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 38.228,69 €          15.945,49 €          35.272,95 €          29.815,71 €          
4411200 Pachten 2.250,00 €            -  €                      2.183,28 €            1.477,76 €            
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -  €                      -  €                      43,63 €                  14,54 €                  
4461100 Schadensfälle 22.831,67 €          131,35 €                3.588,85 €            8.850,62 €            
4462000 Erträge aus Überzahlungen 332,93 €                -  €                      -  €                      110,98 €               
4462010 Erträge aus Gutschriften 1.999,05 €            65,73 €                  -  €                      688,26 €               
4481000 Kostenerstattungen Land 700,00 €                700,00 €                1.400,00 €            933,33 €               
4482000 Kostenerstattungen Kreis 500,00 €                3.691,30 €            831,80 €                1.674,37 €            
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 2.707,97 €            2.054,58 €            2.375,58 €            2.379,38 €            
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung 2.058,67 €            -  €                      -  €                      686,22 €               

Gesamterträge 103.539,49 €       55.078,40 €          71.547,32 €          76.721,74 €          

Kosten Kosten Kosten PI - FW 14 PI - FW 19 PI - FW 59 PI - FW 342 PI - FW 441 PI - 2150 PI - FW 3011 PI - FW 3016 PI - FW 3019 PI - FW 3025 PI - FW 3032 PI - FW 3043 PI - FW 3064 PI - FW 3065 PI - FW 4801 PI - FW 4802 PI - FW 7903 Mehrzweckboot "BGM Balack" Mehrzweckboot "BGM Kahlert"

Konto Bezeichnung 2020 2021 2022

Anteil Gerätehaus
Vorhaltekosten 
gesamt

Anteil 
Vorhaltekos
ten

Personalvorhaltek
osten

Personalbetrie
bskosten

Anteil Fahrezuge
Vorhaltekosten 
gesamt

MZF MTW 1 GW-L LF 10/6 LF 20 DLK 23/12 ELW 1 KDOW MTW 2 TLF 4000SL
DLAK 23/12
(seit 2023 im 
Dienst)

MLF WLF 1 WLF 2 HLF 1 HLF2 Stromerzeuger MZB RTB 2

5011100 Beamtenbezüge 16.029,49 €          27.185,61 €          25.916,68 €          23.043,93 €          3,00% 25.188,06 €                                    50% 12.594,03 €             50% 12.594,03 €        
5012100 Beschäftigtenbezüge 204.890,27 €        262.165,95 €        278.508,44 €        248.521,55 €       3,00% 271.645,31 €                                  50% 135.822,65 €          50% 135.822,65 €     
5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte 11.308,07 €          14.968,29 €          14.043,06 €          13.439,81 €          3,00% 14.690,32 €                                    50% 7.345,16 €               50% 7.345,16 €          
5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 13.525,32 €          16.248,55 €          17.133,09 €          15.635,65 €          3,00% 17.090,48 €                                    50% 8.545,24 €               50% 8.545,24 €          
5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 43.293,84 €          53.749,87 €          57.003,99 €          51.349,23 €          3,00% 56.127,04 €                                    50% 28.063,52 €             50% 28.063,52 €        
5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 1.243,24 €            1.193,38 €            1.257,54 €            1.231,39 €            3,00% 1.345,96 €                                      50% 672,98 €                  50% 672,98 €             
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 3.106,49 €            4.321,53 €            4.189,25 €            3.872,42 €            3,00% 4.232,73 €                                      50% 2.116,37 €               50% 2.116,37 €          
5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte 11.327,60 €          4.966,51 €            12.864,22 €          9.719,44 €            3,00% 10.623,79 €                                    50% 5.311,90 €               50% 5.311,90 €          
5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte -  €                      2.133,51 €            2.013,56 €            1.382,36 €            3,00% 1.510,98 €                                      50% 755,49 €                  50% 755,49 €             
5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte 35,57 €                  -  €                      -  €                      11,86 €                  3,00% 12,96 €                                            50% 6,48 €                       50% 6,48 €                  
5231100 Mieten 811,10 €                -  €                      -  €                      270,37 €               8,00% 341,26 €                                          100% 341,26 €                  
5251000 Haltung von Fahrzeugen 85.189,01 €          79.225,81 €          116.009,38 €        14,00%
davon Treibstoffkosten 9.115,99 €            16.135,95 €          27.012,06 €          17.421,33 €          14,00% 25.958,39 €                                    gemäß Anteil der Fahrzeuge laut Tankabrechnungen 2.056,56 €          2.666,07 €  1.355,24 €  815,01 €      870,53 €      786,17 €         2.003,43 €      589,13 €         1.672,17 €      1.386,51 €      1.362,72 €      -  €               820,40 €         1.056,80 €      2.644,92 €      1.460,96 €      974,01 €         142,27 €             1.857,87 €                                                845,70 €                                                     
davon Reparaturen 74.216,68 €          62.455,81 €          87.868,80 €          74.847,09 €          14,00% 111.524,77 €                                  gemäß Anteil der Fahrzeuge laut Einzelbuchungen 3.756,33 €  1.712,58 €  2.189,66 €  649,06 €      6.303,21 €      26.094,31 €    1.187,74 €      4.830,64 €      2.961,07 €      11.435,88 €    -  €               6.858,95 €      1.779,79 €      13.784,90 €    4.696,89 €      4.606,80 €      208,29 €             7.791,22 €                                                3.822,33 €                                                 
davon sonstige Kosten 1.856,35 €            634,05 €                1.128,52 €            1.206,31 €            14,00% 1.797,44 €                                      Verteilung entsprechend dem Anteil Reparaturaufwand 60,54 €        27,60 €        35,29 €        10,46 €        101,59 €         420,56 €         19,14 €           77,86 €           47,72 €           184,31 €         -  €               110,55 €         28,68 €           222,17 €         75,70 €            74,25 €           3,36 €                 125,57 €                                                   61,60 €                                                       
5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 13.674,91 €          14.560,00 €          29.089,76 €          19.108,22 €          1,50% 19.982,53 €                                    100% 19.982,53 €           
5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.090,04 €            5.170,95 €            26.027,27 €          11.429,42 €          2,50% 12.310,74 €                                    100% 12.310,74 €           
5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € 43.857,41 €          27.449,82 €          39.321,45 €          36.876,23 €          0,00% 36.876,23 €                                    91% 33.557,37 €             9% 3.318,86 €             
5271310 Löschwasser 293.854,47 €        275.568,13 €        221.770,68 €        263.731,09 €       0,00% 263.731,09 €                                  100% 263.731,09 €     
5271400 Speisen und Getränke 3.427,87 €            3.308,55 €            5.498,97 €            4.078,46 €            0,00% 4.078,46 €                                      100% 4.078,46 €             
5271500 Infektionsschutz 1.390,76 €            10.353,77 €          -  €                      3.914,84 €            0,00% 3.914,84 €                                      100% 3.914,84 €             
5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband 8.982,75 €            9.008,25 €            9.043,00 €            9.011,33 €            0,00% 9.011,33 €                                      100% 9.011,33 €             
5318090 Zuweisung an übrige Bereiche 7.819,13 €            7.456,50 €            9.694,53 €            8.323,39 €            0,00% 8.323,39 €                                      100% 8.323,39 €             
5411200 Betriebsärztlicher Dienst 4.195,62 €            6.700,32 €            6.251,79 €            5.715,91 €            1,00% 5.889,30 €                                      100% 5.889,30 €             

5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 40.873,00 €          66.876,60 €          16.308,00 €          41.352,53 €          3,00% 45.200,19 €                                    gemäß Anteil der Einsätze & Wehrführg. laut Einzelbuchungen 100% 29.741,49 €           15.458,70 €      
5431010 Bürobedarf 2.457,44 €            1.617,50 €            1.697,70 €            1.924,21 €            5,50% 2.261,65 €                                      100% 2.261,65 €             
5431020 Bücher und Zeitschriften 1.901,42 €            1.923,80 €            1.908,22 €            1.911,15 €            4,00% 2.150,88 €                                      100% 2.150,88 €             
5431030 Telefon- und Internetgebühren 7.347,78 €            11.013,28 €          10.092,00 €          9.484,35 €            0,00% 9.484,35 €                                      100% 9.484,35 €             
5431040 Bekanntmachungen 87,00 €                  -  €                      -  €                      29,00 €                  0,00% 29,00 €                                            100% 29,00 €                   
5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten 4.635,72 €            -  €                      300,00 €                1.645,24 €            0,00% 1.645,24 €                                      100% 1.645,24 €             
5431060 Post- und Portogebühren 372,59 €                319,78 €                461,61 €                384,66 €               0,00% 384,66 €                                          100% 384,66 €                 
5431110 Repräsentationen, Ehrungen 750,90 €                1.007,00 €            631,60 €                796,50 €               0,00% 796,50 €                                          100% 796,50 €                 
5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen -  €                      1.786,04 €            3.376,15 €            1.720,73 €            0,00% 1.720,73 €                                      100% 1.720,73 €          
5431520 Übungs- und Einsatzkosten 6.751,18 €            7.943,89 €            9.976,85 €            8.223,97 €            0,00% 8.223,97 €                                      Perosnal - 50% Vorhaltekosten & 50% Betriebskosten 100% 4.111,99 €             4.111,99 €        
5431700 Bewirtungskosten 1.608,75 €            2.710,10 €            2.601,23 €            2.306,69 €            0,00% 2.306,69 €                                      100% 2.306,69 €             
5431910 sonst. Geschäftsausgaben 1.795,67 €            553,08 €                411,83 €                920,19 €               0,00% 920,19 €                                          100% 920,19 €                 
5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden 84.801,13 €          83.604,66 €          84.835,18 €          84.413,66 €          0,00% 84.413,66 €                                    100% 84.413,66 €           
5441200 Umlage an KSA 5.238,60 €            5.238,60 €            5.475,10 €            5.317,43 €            0,00% 5.317,43 €                                      100% 5.317,43 €             
5441900 Schadensfälle 835,38 €                -  €                      -  €                      278,46 €               0,00% 278,46 €                                          100% 278,46 €                 
5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen 493,00 €                -  €                      264,36 €                252,45 €               0,00% 252,45 €                                          100% 252,45 €                 
5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software 2.941,14 €            2.941,14 €            2.692,04 €            2.858,11 €            0,00% 2.858,11 €                                      100% 2.858,11 €               
5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände) 1.047,18 €            1.047,18 €            -  €                      698,12 €               0,00% 698,12 €                                          100% 698,12 €                  
5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen 2.022,78 €            2.022,78 €            2.022,78 €            2.022,78 €            0,00% 2.022,78 €                                      100% 2.022,78 €          
5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 255.567,05 €        281.688,40 €        287.672,78 €        274.976,08 €       0,00% 274.976,08 €                                  100% 274.976,08 €     
5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung 36.961,19 €          23.437,52 €          19.824,75 €          26.741,15 €          0,00% 26.741,15 €                                    100% 26.741,15 €             
5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n 2.277,12 €            2.277,12 €            2.277,12 €            2.277,12 €            0,00% 2.277,12 €                                      100% 2.277,12 €               
5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG 31.076,71 €          53.967,81 €          69.608,63 €          51.551,05 €          0,00% 51.551,05 €                                    100% 51.551,05 €             
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen -  €                      -  €                      164,91 €                54,97 €                  0,00% 54,97 €                                            100% 54,97 €                     
5811100 Steuerungsleistungen 121.200,00 €        279.200,00 €        209.500,00 €        203.300,00 €       0,00% 203.300,00 €                                  100% 203.300,00 €         
5811210 Inanspruchnahme Druckerei 202,83 €                -  €                      -  €                      67,61 €                  0,00% 67,61 €                                            100% 67,61 €                   
5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement 135.290,19 €        242.503,17 €        221.440,08 €        199.744,48 €       0,00% 199.744,48 €                                  Aufwand auf Gebäudeteilleistung 1110300102 ohne AfA 100% 199.744,48 €          
5811610 Inanspruchnahme Bauhof -  €                      -  €                      1.407,28 €            469,09 €               0,00% 469,09 €                                          100% 469,09 €                 
kalk. Zinsen gemäß Anlage Kalk.Zinsen 67.032,61 €                                    direkt an Fahrzeuge 1.387,20 €  1.056,24 €  4.127,21 €  4.335,75 €  6.537,81 €      12.351,98 €    3.284,02 €      1.091,92 €      130,98 €         6.425,47 €      -  €               2.974,02 €      -  €               3.001,31 €      7.799,44 €      10.086,54 €   -  €                   1.596,72 €                                                846,00 €                                                     

Gesamtkosten 1.604.777,73 €    1.978.640,56 €    1.946.596,23 €    1.749.863,44 €    1.903.386,63 €                              519.057,43 €          414.760,81 €        19.570,69 €      745.741,05 €     7.870,13 €  4.151,66 €  7.167,17 €  5.865,80 €  13.728,78 €   40.870,27 €   5.080,03 €     7.672,59 €     4.526,29 €     19.408,39 €   -  €               10.763,91 €   2.865,28 €     19.653,31 €   14.033,00 €   15.741,60 €   353,92 €            11.371,38 €                                             5.575,64 €                                                 

2014 2015 2016 Mittelwert proz. Verteilung 27,27% 0,00% 21,79% 1,03% 0,00% 39,18% 0,41% 0,22% 0,38% 0,31% 0,72% 2,15% 0,27% 0,40% 0,24% 1,02% 0,00% 0,57% 0,15% 1,03% 0,74% 0,83% 0,02% 0,60% 0,29%
1.111.191,33 €    1.388.000,38 €    1.165.512,83 €    1.221.568,18 €    

408.397,38 €        511.414,37 €        665.074,02 €        528.295,26 €        absolute Verteilung 144.067,20 €          -  €            115.119,11 €         5.431,95 €        -  €                       206.984,46 €     2.184,40 €  1.152,32 €  1.989,29 €  1.628,09 €  3.810,50 €      11.343,77 €    1.409,99 €      2.129,57 €      1.256,30 €      5.386,90 €      -  €               2.987,58 €      795,27 €         5.454,88 €      3.894,93 €      4.369,17 €      98,23 €               3.156,19 €                                                1.547,55 €                                                 

Die Differenz der Kostenunterdeckung wird prozentual gem. der tatsächlichen Verteilung auf die 
einzelnen Kostenpositionen verteilt.

Ermittlung der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung 2020-2022

Ansatzfähige Kosten gem. Kalkulation vom 30.08.2017

Durchschnittl. jährl. Differenz zu tatsächlich entstandenen Kosten 2020-2022

Feuerwehrgerätehaus

11 - 
Personalauf
wendungen

Interne 
Leistungsver

rechnung

12 - 

13 - 
Aufwendung
en für Sach- 

und 
Dienstleistun

gen

15 - 
Transferauf

16 - sonstige 
Aufwendung

en

14 - 
bilanzielle 

Abschreibun
gen

Personal Fahrzeuge

Bemerkungen

durchschnittl. 
Erträge

AUFWENDUNGEN

durchschnittl. 
Kosten
2020-2022

Index durchschnittl. zu erwartende 
Kosten 2024-2026



Aufteilung der Vorhaltekosten und Betriebskosten
PI - FW 14 PI - FW 19 PI - FW 59 PI - FW 342 PI - FW 441 PI - 2150 PI - FW 3011 PI - FW 3016 PI - FW 3019 PI - FW 3025 PI - FW 3043 PI - FW 3064 PI - FW 3065 PI - FW 4801 PI - FW 4802 PI - FW 7903 Boot "BGM Balack" Boot "BGM Kahlert"

Vorhaltekosten 
Gerätehaus

Personalvorhaltek
osten

Personalbetriebsk
osten

Fahrzeugvorhaltek
osten gesamt

MZF MTW 1 GW-L LF 10/6 LF 20 DLK 23/12 ELW 1 KDOW MTW 2 TLF 4000SL MLF WLF 1 WLF 2 HLF 1 HLF2 Stromerzeuger MZB RTB 2

Gesamtkosten gem. BAB 1 519.057,43 €             414.760,81 €           19.570,69 €              745.741,05 €           7.870,13 €                4.151,66 €                7.167,17 €                5.865,80 €                13.728,78 €              40.870,27 €              5.080,03 €                7.672,59 €                4.526,29 €                19.408,39 €              10.763,91 €              2.865,28 €                19.653,31 €              14.033,00 €              15.741,60 €              353,92 €                    11.371,38 €              5.575,64 €                
Differenz aus Kostenunterdeckung gem BAB 1 144.067,20 €             115.119,11 €           5.431,95 €                206.984,46 €           2.184,40 €                1.152,32 €                1.989,29 €                1.628,09 €                3.810,50 €                11.343,77 €              1.409,99 €                2.129,57 €                1.256,30 €                5.386,90 €                2.987,58 €                795,27 €                    5.454,88 €                3.894,93 €                4.369,17 €                98,23 €                      3.156,19 €                1.547,55 €                

zu verteilende Kosten Gesamt 663.124,63 €             529.879,92 €           25.002,64 €              952.725,51 €           10.054,53 €              5.303,98 €                9.156,45 €                7.493,89 €                17.539,27 €              52.214,04 €              6.490,02 €                9.802,15 €                5.782,59 €                24.795,29 €              13.751,50 €              3.660,55 €                25.108,19 €              17.927,93 €              20.110,77 €              452,15 €                    14.527,57 €              7.123,19 €                

24 Stunden Einsatzbereitschaft x 365 Tage pro Jahr = 8.760,00                  Jahresstunden

Gerätehaus EG 615,91 75,70 €                       
1. OG 220,91 (gemeinschaftlich) 19,98 €                      55,72 €                      

GESAMT 836,82 (rein Feuerwehr) Kosten pro Stunde 55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      55,72 €                      
davon ansetzbar:

Personal 60,49 €                      10%
durchschnittlich aktive Kameraden pro Einsatz 11,42 5,30 €                        

Fahrzeuge Anzahl 18 108,76 €                    
Kosten pro Stunde 6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        6,04 €                        

Personal
aktive Kameraden im Jahr 4.501,00       5,55 €                        

Fahrzeuge Einsatzzeit je Fahrzeug / min: 9.078,00                   4.116,67                   3.423,33                   1.880,67                   2.726,67                   8.613,33                   5.144,33                   1.731,00                   3.165,33                   6.765,00                   8.484,00                   557,33                       6.095,00                   8.852,33                   3.765,33                   777,67                       671,33                       
Einsatzzeit je Fahrzeug / std: 151,30                     68,61                       57,06                       31,34                       45,44                       143,56                     85,74                       28,85                       52,76                       112,75                     141,40                     9,29                         101,58                     147,54                     62,76                       -                             12,96                       11,19                       

Kosten pro Stunde 66,45 €                      77,30 €                      160,48 €                    239,08 €                    385,95 €                    363,72 €                    75,70 €                      339,76 €                    109,61 €                    219,91 €                    97,25 €                      394,08 €                    247,17 €                    121,51 €                    320,46 €                    -  €                           1.120,86 €                636,63 €                    

davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar: davon ansetzbar:
50% 50% 30% 50% 90% 10% 0% 75% 50% 20% 20%

Kosten pro Stunde gesamt 30,84 €                      94,98 €                      100,41 €                    222,24 €                    133,48 €                    254,73 €                    389,11 €                    137,45 €                    45,59 €                      61,77 €                      281,67 €                    159,01 €                    357,32 €                    185,34 €                    183,27 €                    382,22 €                    61,76 €                      285,93 €                    189,08 €                    

Bisherige Gebühr pro Stunde gemäß Satzung vom 15.12.2017 27,00 €                      67,00 €                      67,00 €                      66,00 €                      90,00 €                      90,00 €                      253,00 €                    52,00 €                      22,00 €                      67,00 €                      90,00 €                      90,00 €                      96,00 €                      96,00 €                      90,00 €                      90,00 €                      44,00 €                      143,00 €                    89,00 €                      

Vorhaltekost
en pro 
Stunde

Betriebskost
en pro 
Stunde

Durchschnitt der Jahre 2020-2022



                 Anlage 3 Kalkulation  

Erläuterungen Gebührenkalkulation Feuerwehr – Übersicht der Fahrzeuge und Geräte 

 

 Gerätewagen-Logistik (GW-L) Im Rahmen der Abgrenzung bei den Aufwendungen 
erfolgt eine Reduzierung der Anschaffung neuer Winterreifen. Diese sind ca. 10 Jahre 
im Einsatz und werden somit bei den Betriebskosten mit 3/10 berücksichtigt. (AO-Nr. 
20048420) 

 

 Kommandowagen 

 Dienstwagen der Wehrführung, wird größtenteils außerhalb von Einsätzen für 
Feuerwehrbelange genutzt 

 Es wird ein Anteil von 10% der Betriebskosten für Einsätze zugrunde gelegt 

 Für das Gerätehaus wird ein Anteil von 10% der Kostenanteile zugrunde gelegt, da 
der Wagen nur selten an der Wache steht. 

 

Mehrzweckfahrzeug (MZF)/ Mannschaftstransportwagen 1 (MTW 1) / 
Mannschaftstransportwagen (MTW 2): 

 Diese Transportfahrzeuge bilden eine Gruppe 

 MZF hat zusätzlich die Funktion eines Kommandowagens, aber sie werden alle in der 
Hauptsache zum Mannschaftstransport eingesetzt 

 Neben einsatzbedingten Fahrten werden Transportfahrten in der täglichen Arbeit der 
Feuerwehr mit diesen Fahrzeugen gemacht 

 Daher werden die Betriebskosten mit 50% berücksichtigt 

 MTW 2 wird ausschließlich für interne Zwecke genutzt und wird nur im Ausnahmefall 
bei sehr großen Einsatzlagen eingesetzt. Um hier eine Gebührenposition abzubilden, 
werden lediglich die Vorhaltekosten für Gerätehaus und Fahrzeuge berücksichtigt und 
die Betriebskosten komplett abgegrenzt. 

 

Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10): 

 Wird überwiegend für Ausbildungs- und Übungszwecke eingesetzt. Daher werden die 
Betriebskosten mit 30% berücksichtigt. 

 

Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20): 

 Im Rahmen der Abgrenzung bei den Aufwendungen erfolgt eine Reduzierung der 
Anschaffung neuer Reifen. Diese sind ca. 10 Jahre im Einsatz und werden somit bei 
den Betriebskosten mit 3/10 berücksichtigt. (AO-Nr. 20018970) 

 Um den Anteil für Ausbildungs- und Übungszwecke abzugrenzen werden die 
Betriebskosten mit 50% berücksichtigt. 

 

Drehleiter: 

 Die neue Drehleiter wurde erst im Jahr 2023 in Dienst gestellt und kann für die 
aktuelle Kalkulation noch keine verlässlichen Daten liefern. Um einen Stundensatz 
für die Drehleiter zu ermitteln, wurde auf die vorhandenen Daten der alten Drehleiter 



zurückgegriffen. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass in der Vergangenheit 
hohe Kosten durch Reparaturarbeiten und einen Mietkorb angefallen sind. Folgende 
Abgrenzungen bei den Aufwendungen wurden vorgenommen: 

o Große Reparatur in 2020 mit Instandsetzungsarbeiten, die ca. alle 10 Jahre 
anfallen. Diese Position wird bei den Betriebskosten mit 3/10 berücksichtigt. 
(AO-Nr. 20486) 

o In 2022 werden die Aufwendungen für den Mietkorb komplett abgegrenzt, da 
es sich hierbei um einen Unfallschaden handelt. (AO-Nr. 20051853, 20051854, 
20057501, 20065166, 20065167)   

 Um den Anteil für Ausbildungs- und Übungszwecke abzugrenzen, werden die 
Betriebskosten mit 90% berücksichtigt. 

 

Einsatzleitwagen (ELW 1): 

 Unverändert, es werden keine Abgrenzungen vorgenommen. 

 

Tanklöschfahrzeug (TLF 4000SL): 

 Große Reparatur in 2021 mit Wartungsarbeiten des Schaumtanks, die ca. alle 10 Jahre 
anfallen. Diese Position wird bei den Betriebskosten mit 3/10 berücksichtigt. (AO-Nr. 
20486) 

 Große Reparaturarbeiten in 2022, die ca. alle 10 Jahre anfallen. Diese Position wird 
bei den Betriebskosten mit 3/10 berücksichtigt. (AO-Nr. 20029402) 

 

Wechselladerfahrzeuge (WLF 1/WLF 2): 

 WLF 1 und WLF 2 sind auch für das Land Schleswig-Holstein im Einsatz. Der 
Betriebskostenanteil wird somit um 25% reduziert. 

 Bei dem WLF 2 finden zusätzlich Ausbildungs- und Übungsfahrten statt, welche die 
Betriebskosten um weitere 25% reduzieren. 

 

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 1): 

 In 2020 werden die Aufwendungen für die Reparatur der Tür komplett abgegrenzt, 
da es sich hierbei um einen Unfallschaden handelt. (AO-Nr. 36482) 

 

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 2): 

 Unverändert, es werden keine Abgrenzungen vorgenommen. 

 

Boote „Bürgermeister Balack“ / „Bürgermeister Kahlert“: 

 Die Boote Bürgermeister Balack und Bürgermeister Kahlert werden beide sehr stark 
auch außerhalb von Einsätzen genutzt. Es müssen u.a. regelmäßige Fahrten mit den 
Bootsführerscheininhabern erfolgen. Um eine unangemessene Belastung von 
Gebührenpflichtigen zu verhindern, werden für Ausbildungs- und Übungszwecke 
jeweils 70% der Betriebskosten abgegrenzt. Darüber hinaus sind beide Boote auch für 
das Land Schleswig-Holstein im Einsatz. Der Betriebskostenanteil wird somit um 
weitere 10% reduziert. 

 Insgesamt verbleibt bei beiden Booten jeweils ein Betriebskostenanteil von 20%. 



 

Notstromaggregat: 

 Hier werden nur die umgelegten Kosten von dem Gerätehaus und Personal 
berücksichtigt. Da in den vergangenen Jahren keine Einsatzzeiten von dem 
Stromerzeuger zur Verfügung stehen, können die Fahrzeug-Betriebskosten nicht 
anhand der Einsatzstunden umgelegt werden. Die ermittelten 61,76 € bilden die 
Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge ab. 

 

Gerätehaus: 

 Um die Kosten für das Gerätehaus angemessen auf die Gebührenpflichtigen umlegen 
zu können, müssen die anfallenden Kosten dem Personal beziehungsweise den 
Fahrzeugen zugeschrieben werden. In der Vergangenheit wurde dafür das 
Erdgeschoss mit 615,91 qm den Fahrzeugen zugeschrieben und 220,91 qm dem 
Personal. 

 

 

Zusammenfassung der Gebührensätze je Fahrzeug und angefangener Stunde nach 
Abgrenzung der Aufwendungen 

 

Position Gebührensatz neu 
(Stand: 10.01.24) 

Personal 30,84 € 

Mehrzweckfahrzeug 94,98 € 

Mannschaftstransportwagen  
1 

100,41 € 

Mannschaftsftransportwagen 
2 

61,77 € 

GW-L 222,24 € 

LF 10/6 133,48 € 

LF 20 254,73 € 

TLF 281,67 € 

MLF 159,01 € 

HLF 1 183,27 € 

HLF 2 382,22 € 

DLK 389,11 € 

ELW 1 137,45 € 

KDOW 45,59 € 

WLF 1 357,32 € 

WLF 2 185,34 € 

Boot „Bürgermeister Balack“ 285,93 € 

Boot „Bürgermeister 
Kahlert“ 

189,08 € 

Notstromaggregat 61,76 € 

 

 

 



 

Abrollbehälter 

 Die Abrollbehälter finden sich in der jetzigen Kalkulation nicht wieder, da keine 
Daten zu Einsatzzeiten vorliegen. Sobald diese erfasst sind, können die 
entstandenen Kosten (Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) berücksichtigt 
und entsprechende Stundensätze ermittelt werden. 



                     Anlage 4  

 

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice 

 

Kalkulation 

Hier: Zusammenfassung gleichartiger Einsatzfahrzeuge und Berechnung einer 

Pauschale für Fehlalarme von Brandmeldeanlagen 

 

Mehrzweckfahrzeug / Mannschaftstransportwagen – beide Fahrzeugarten gleichen sich in 

der Größe und der Ausstattung 

Mehrzweckfahrzeug (MZF) 94,98 € 

Mannschaftstransportwagen 
(MTW)1 

100,41 € 

Mannschaftstransportwagen 
(MTW) 2 

61,77 € 

Summe                                     257,16 € 

Summe geteilt durch 3                         85,72 €        

   

Löschfahrzeuge – Die hier angeführten Fahrzeuge sind mit über 11 bis 16 t deutlich größer 

als das Mittlere Löschfahrzeug MLF mit 7,49 t.  

Löschfahrzeug (LF 10/6) 133,48 € 

Löschfahrzeug (LF 20) 254,73 € 

Tanklöschfahrzeug (TLF) 281,67 € 

  

Hilfeleistungslöschfahrzeug 
(HLF 1) 

183,27 € 

Hilfeleistungslöschfahrzeug 
(HLF 2) 

382,22 € 

Summe      1.235,37 € 

Summe geteilt durch 5    247,07 € 

 

Wechselladerfahrzeuge – gleiche Fahrzeugart 

Wechselladerfahrzeug (WLF 
1) 

357,32 € 

Wechselladerfahrzeug (WLF 
2) 

185,34 € 

Summe        542,66 € 

Summe geteilt durch 2     271,33 € 

 

Pauschale Fehlalarm Brandmeldeanlage 1 Drehleiter    389,00 € 

      1 Löschfahrzeug   247,00 € 



      6 Einsatzkräfte je 31,00 €  186,00 € 

      Summe    822,00 € 



           Anlage 5 

 

Gegenüberstellung Feuerwehrgebühren alt und neu 

 

 alt neu 

Mannschaftstransportwagen und Mehrzweckfahrzeug 67,00 € 86,00 € 

Löschfahrzeug 90,00 € 247,00 

Kommandowagen 22,00 € 46,00 € 

Gerätewagen Logistik 66,00 € 222,00 € 

Einsatzleitwagen 52,00 € 137,00 € 

Wechsellader 96,00 € 271,00 € 

Drehleiter 253,00 € 389,00 € 

Boot „Bürgermeister Balack“ 143,00 € 286,00 € 

Boot „Bürgermeister Kahlert“ 89,00 € 189,00 € 

Notstromaggregat 44,00 € 62,00 € 

 



IV. Nachtragssatzung 
 zur Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Gebühren 

 für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wedel  
- Feuerwehrgebührensatzung- 

 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt 
geändert durch Art. 64 der Landesverordnung vom 27.10.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), der 
§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 4 und 6 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-H. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564) 
und des § 29 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz; BrSchG) vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200), zuletzt 
geändert durch Art. 64 der Landesverordnung vom 27.10.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), wird 
nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Wedel am 13.06.2024 folgende Satzung erlas-
sen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Absätze 1 bis 3 in § 5 der Satzung werden wie folgt gefasst:  
 
(1) Für die Gestellung von Feuerwehrpersonal werden 31,00 € je Person und angefangener 

Stunde erhoben.  
 

(2) Für Fahrzeuge und Geräte werden je Stunde folgende Gebühren erhoben: 
 

Mannschaftstransportwagen und Mehrzweckfahrzeug 86,00 € 

Löschfahrzeug 247,00 

Kommandowagen 46,00 € 

Gerätewagen Logistik 222,00 € 

Einsatzleitwagen 137,00 € 

Wechsellader 271,00 € 

Drehleiter 389,00 € 

Boot „Bürgermeister Balack“ 286,00 € 

Boot „Bürgermeister Kahlert“ 189,00 € 

Notstromaggregat 62,00 € 

           
       

(3) Die Gebühr für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wedel, ausgelöst durch einen 
Fehlalarm einer Brandmeldeanlage, beträgt 822,00 €. 
 

 
Artikel II 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 



Wedel, den  
      L.S. 
Stadt Wedel 
 
 
 
 
Julia Fisauli-Aalto 
2. stellv. Bürgermeisterin 
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